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Das Bundeskabinett hat am 19.12.2012 den Entwurf 
eines Gesetzes zur Förderung und Regulierung einer Ho-
norarberatung über Finanzinstrumente (Honoraranlage-
beratungsgesetz) beschlossen. Das Gesetz soll einen wei-
teren Baustein im neuen Ordnungsrahmen für die 
Finanzmärkte darstellen und die Anlegerrechte stärken. 
Die Erfahrung der Bundesregierung hat gezeigt: Provisi-
onsbasierte Beratung kann Fehlanreize setzen. Anleger 
wurden oftmals schlecht beraten und Risiken bestimmter 
Produkte verschleiert. Dieses Gesetz stärkt die unabhän-
gige Honorarberatung. Honorarberater dürfen keine  
Provisionen von Produktanbietern oder Dritten behalten, 
deren Produkte sie vermitteln.  
 
Durch die Einführung der geschützten Bezeichnung des 
„Honorar-Anlageberaters“ im Wertpapierhandelsgesetz 
sowie des „Honorar-Finanzanlagenberaters“ in der  
Gewerbeordnung wird für die Kunden zukünftig transpa-
renter, ob die Dienstleistung der Anlageberatung durch 

Regulierung der Honorarberatung über Geldanlagen  
durch die Bundesregierung

Provisionen des Produktanbieters oder nur durch das  
Honorar des Kunden vergütet wird. Der Kunde kann  
entscheiden, welche Form der Anlageberatung er in  
Anspruch nehmen möchte.  
 
Durch das neue Gesetz werden zudem zusätzliche Anfor-
derungen an diese Alternative zur bislang überwiegend 
verbreiteten Anlageberatung auf Provisionsbasis gestellt. 
Künftig darf nur derjenige die Honorar-Anlagebe-
ratung erbringen, der bei der Beratung einen aus-
reichenden Marktüberblick zugrunde legen kann 
und sich die Erbringung der Beratungsleistung al-
lein durch Zuwendungen des Kunden entgelten 
lässt. Für Wertpapierdienstleister ist eine organisatorische 
Trennung von (provisionsgestützter) Anlageberatung und 
der Honorar-Anlageberatung vorgeschrieben. Während 
die europäische Richtlinie in Brüssel derzeit noch ver- 
handelt wird, soll dieses Gesetz bereits Mitte 2014 in 
Deutschland in Kraft treten.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine in 
zertifizierten Altersvorsorgeverträgen verwendete  
Klausel, nach der die Abschluss- und Vertriebskosten 
gleichmäßig auf die ersten 5 Laufzeitjahre verteilt wer-
den, die Anleger nicht unangemessen benachteiligt.  
 
Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine 
Versicherung bot unter der Bezeichnung „DWS Riester-
Rente Premium“ ein zertifiziertes Altersvorsorgeprodukt 
an, bei dem die von Privatkunden geleisteten Beiträge 
in Investmentfondsanteilen angelegt werden. Dabei 
verwendete sie Allgemeine Geschäftsbedingungen, die 

Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten in zertifizierten
Altersvorsorgeverträgen 

u. a. folgende Bestimmung enthielten: „… Der Anleger 
zahlt die Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von 
5,5 %, indem die DWS während der ersten fünf Lauf-
zeitjahre der DWS RiesterRente Premium von seinen ‚ 
regelmäßigen Beiträgen‘ anteilig einen gleichmäßigen 
Betrag einbehält und nicht in Fondsanteile anlegt. …“  
 
Die beanstandete Bestimmung stellt nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs keine unangemessene Benach-
teiligung der Anleger dar und weicht nicht von wesent-
lichen Grundgedanken der maßgeblichen gesetzlichen 
Regelung ab.
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Öffentliche Parkplätze brauchen nicht uneingeschränkt 
schnee- und eisfrei gehalten zu werden. Eine gerad-
linige Verbindung zu den jeweiligen Zielorten muss 
nicht gewährleistet sein. Vielmehr müssen Fahr-
zeugbenutzer glatte Stellen auf Kundenparkplätzen 
hinnehmen, falls sie den Weg nicht versperren und 
umgangen werden können. 

Sturz auf einem Kundenparkplatz 

Dabei ist ihnen auch zuzumuten, kurze Strecken auf 
nicht geräumtem und nicht gestreutem Terrain  
zurückzulegen, ehe eisfreie Flächen erreicht werden 
können. Wenn ein Kunde in einer solchen Situation 
dennoch stürzt, kann er den Inhaber des Kundenpark-
platzes (hier: eine Bäckerei) nicht haftbar machen. 
Dies haben die Richter des Oberlandesgerichts  
Koblenz entschieden. 

Beginn der Verjährungsfrist für eine  
Betriebskostennachforderung des Vermieters

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in einer Ent-
scheidung mit den Fragen zu befassen, wann die 
Verjährungsfrist für eine Betriebskostennachforderung 
des Vermieters beginnt und ob sich der Vermieter bei 
der Betriebskostenabrechnung für bestimmte Positionen 
eine Nachberechnung vorbehalten kann.

In dem entschiedenen Fall erbrachte ein Mieter neben 
der Miete Vorauszahlungen auf die Nebenkosten. Über 
diese rechnete der Vermieter unter anderem für die Jahre 
2002 bis 2006 ab, wobei er sich eine Nachberechnung 
im Hinblick auf eine zu erwartende rückwirkende Neu-
festsetzung der Grundsteuer vorbehielt. Das zuständige 
Finanzamt setzte die Grundsteuer mit Bescheid vom 
03.12.2007 rückwirkend für die Jahre ab 2002 fest. Die 
unter dem 30.01.2008 vorgenommene Nachberechnung 
der Grundsteuer für die Jahre 2002 bis 2006 führte zu 
einer Nachforderung in Höhe von ca. 1.100 €.  
 
Die BGH-Richter kamen zu dem Entschluss, dass die Ver-
jährungsfrist für eine Betriebskostennachforderung des 
Vermieters nicht bereits mit der Erteilung der Abrech-
nung in Gang gesetzt wird, in der sich der Vermieter die 
Nachberechnung vorbehalten hat, sondern erst dann, 
wenn der Vermieter auch Kenntnis von den die Nach-
forderung begründenden Umständen erlangt hat. 

Sie führten in ihrer Begründung aus, dass die im 
Bürgerlichen Gesetzbuch aufgeführten Regelungen 
zu Betriebskosten den Vermieter nicht daran hindern, 
sich bei der Betriebskostenabrechnung hinsichtlich 
der Positionen, die er ohne sein Verschulden nur 
vorläufig abrechnen kann, eine Nachberechnung 
vorzubehalten. Die Regelung sieht zwar nach einer 
bestimmten Frist den Ausschluss von Nachforde-
rungen vor und soll dadurch den Vermieter zu einer 
fristgerechten Abrechnung anhalten. Sie enthält aber 
ausdrücklich eine Ausnahme für den Fall, dass der 
Vermieter ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig 
abrechnen kann. 

Da im vorliegenden Fall der Vermieter erst durch den 
Bescheid des Finanzamts vom 03.12.2007 von den 
anspruchsbegründenden Tatsachen Kenntnis erlangt 
hat und seine Forderung daher nicht verjährt ist, 
durfte eine Nachberechnung erfolgen.
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In einem Fall aus der Praxis stellte eine Redakteurin für 
den 30.11.2010 einen Dienstreiseantrag, dem ihr Vor- 
gesetzter nicht entsprach. Eine nochmalige Anfrage 
wegen der Dienstreisegenehmigung am 29.11. wurde 
abschlägig beschieden. 

Am 30.11. meldete sich die Redakteurin krank und 
erschien erst am Folgetag wieder zur Arbeit. Daraufhin 
forderte der Arbeitgeber sie auf, künftig schon am 
ersten Tag der Krankmeldung einen Arzt aufzusuchen 
und ein entsprechendes Attest vorzulegen. Die Redak-
teurin verlangte den Widerruf dieser Weisung und war 
der Auffassung, dass das Verlangen des Arbeitgebers 
auf Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung bereits für den ersten Tag der Erkrankung 
einer sachlichen Rechtfertigung bedürfe.

Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz ist der Arbeitgeber 
berechtigt, von dem Arbeitnehmer die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung über das Bestehen der 
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 
schon von dem ersten Tag der Erkrankung an zu ver- 
langen. Die Ausübung dieses Rechts steht im nicht an 
besondere Voraussetzungen gebundenen Ermessen des 
Arbeitgebers. Insbesondere ist es nach dem dazu 
am 14.11.2012 ergangenen Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts nicht erforderlich, dass gegen den 
Arbeitnehmer ein begründeter Verdacht besteht, 
er habe in der Vergangenheit eine Erkrankung 
nur vorgetäuscht. 

Nach den Europäischen Richtlinien zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
kann ein Sozialplan vorsehen, dass bei Mitarbeitern, 
die älter als 54 Jahre sind, die ihnen zustehende Ab-
findung auf der Grundlage des frühestmöglichen 
Rentenbeginns berechnet werden darf. Sie muss je-
doch mindestens die Hälfte der Summe betragen, 
die bei der Standardberechnungsmethode zu zahlen 
wäre.

Eine Diskriminierung liegt allerdings vor, wenn in der 
Berechnung berücksichtigt wird, dass die Möglich-
keit einer vorzeitigen Altersrente wegen einer Behin-
derung besteht.

Vorlage einer ärztlichen  
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Kürzung der Abfindung  
bei älteren Arbeitnehmern
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Der Arbeitgeber ist gesetzlich nicht verpflichtet, das 
Arbeitszeugnis mit Formulierungen abzuschließen, 
in denen er dem Arbeitnehmer für die geleisteten 
Dienste dankt, dessen Ausscheiden bedauert oder 
ihm für die Zukunft alles Gute wünscht. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht am 11.12.2012 entschieden. 

Das einfache Zeugnis muss mindestens Angaben zu 
Art und Dauer der Tätigkeit enthalten. Der Arbeit-
nehmer kann jedoch verlangen, dass sich die Anga-
ben darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im 
Arbeitsverhältnis (qualifiziertes Zeugnis) erstrecken. 
Aussagen über persönliche Empfindungen des Ar-
beitgebers gehören damit nicht zum notwendigen 
Zeugnisinhalt. Ist der Arbeitnehmer mit einer vom 
Arbeitgeber in das Zeugnis aufgenommenen 
Schlussformel nicht einverstanden, kann er nur die 
Erteilung eines Zeugnisses ohne diese Formulierung 
verlangen. 

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zu-
grunde: Nach der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses erteilte ein Arbeitgeber seinem ehemaligen 
Arbeitnehmer ein Arbeitszeugnis mit einer über-
durchschnittlichen Leistungs- und Verhaltensbeur-
teilung. Das Zeugnis endet mit den Sätzen: „Herr K. 
scheidet zum 28.02.2009 aus betriebsbedingten 
Gründen aus unserem Unternehmen aus. Wir  
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ 

Arbeitszeugnis – kein Anspruch des Arbeitnehmers auf  
Dank und gute Wünsche

Der Arbeitnehmer hat die Auffassung vertreten, der 
Schlusssatz sei unzureichend und entwerte sein 
gutes Zeugnis. Er habe Anspruch auf die Formulierung: 
„Wir bedanken uns für die langjährige Zusammen-
arbeit und wünschen ihm für seine private und  
berufliche Zukunft alles Gute.“

Die Richter des Bundesarbeitsgerichts führten dazu in 
ihrer Begründung aus, dass Schlusssätze in Zeugnissen, 
mit denen Arbeitgeber in der Praxis oft persönliche 
Empfindungen wie Dank oder gute Wünsche zum  
Ausdruck bringen, nicht „beurteilungsneutral“ sind, 
sondern geeignet, die objektiven Zeugnisaussagen zu  
Führung und Leistung des Arbeitnehmers zu bestätigen 
oder zu relativieren.

Wenn ein Arbeitgeber solche Schlusssätze formuliert 
und diese nach Auffassung des Arbeitnehmers mit 
dem übrigen Zeugnisinhalt nicht in Einklang stehen, 
ist der Arbeitgeber nur verpflichtet, ein Zeugnis ohne 
Schlussformel zu erteilen. Auch wenn in der Praxis, 
insbesondere in Zeugnissen mit überdurchschnitt-
licher Leistungs- und Verhaltensbeurteilung, häufig 
dem Arbeitnehmer für seine Arbeit gedankt wird, 
kann daraus mangels einer gesetzlichen Grundlage 
kein Anspruch auf eine Dankesformel abgeleitet 
werden. 
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Seit dem 01.01.2013 gilt die neue „Düsseldorfer Tabelle“. 
Der notwendige Selbstbehalt für Erwerbstätige, die für 
Kinder bis zum 21. Lebensjahr unterhaltspflichtig sind, 
wurde von 950 € auf 1.000 € erhöht. Für nicht  
erwerbstätige Unterhaltsverpflichtete stieg der Selbst-
behalt auf 800 €. Die Anpassung berücksichtigt so die  
Erhöhung der „Hartz-IV“-Sätze zum 01.01.2013.
 
Ferner wurden die Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten 
gegenüber Ehegatten, Mutter/Vater eines nichtehelichen 
Kindes, volljährigen Kindern oder Eltern angehoben:
 

„Düsseldorfer Tabelle“ 2013 mit höherem Selbstbehalt  
für Unterhaltspflichtige

Der Kindesunterhalt wurde zum 01.01.2013 nicht erhöht. 
Der Unterhalt richtet sich nach dem steuerlichen Kinder-
freibetrag. Da es bei dem Kinderfreibetrag 2013 keine  
Erhöhung gibt, steigen auch die Unterhaltsbeträge nicht.

In der „Düsseldorfer Tabelle“, die vom Oberlandes- 
gericht Düsseldorf herausgegeben wird, werden in  
Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten 
und der Unterhaltskommission des Deutschen Familien- 
gerichtstages e. V. Unterhaltsleitlinien, u. a. Regelsätze 
für den Kindesunterhalt, festgelegt.

Unterhaltspflicht gegenüber Selbstbehalt bisher Selbstbehalt ab 2013

  Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils 
und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger 
erwerbstätig:

950 € 1.000 €

  Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils 
und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichti-
ger nicht erwerbstätig:

770 € 800 €

  anderen volljährigen Kindern: 1.150 € 1.200 €

  Ehegatten oder Mutter/Vater eines nichtehelichen 
Kindes:

1.050 € 1.100 €

  Eltern: 1.500 € 1.600 €
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Die Neuregelungen im Mietrecht sollen Anreize für den 
Vermieter zur energetischen Sanierung schaffen, den 
Mieter bei den Energiekosten entlasten, die Position des 
Mieters bei der Umwandlung von Miete in Eigentum 
stärken und das sog. Mietnomadentum unterbinden. 

Nachfolgend sollen die wichtigsten Änderungen, die 
der Gesetzgeber mit dem Mietrechtsänderungsgesetz 
erreichen will, aufgezeigt werden: 
 
Energetische Modernisierung:

  Größeres Gewicht erhält der neu geschaffene 
Tatbestand der „energetischen Modernisierung“. Er 
umfasst Maßnahmen, die zur Einsparung von Energie 
in Bezug auf die Mietsache beitragen, etwa die 
Dämmung der Gebäudehülle oder den Einsatz von 
Solartechnik für die Warmwasserbereitung. Rein 
klimaschützende Maßnahmen oder Maßnahmen wie 
die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem 
Dach, deren Strom der Vermieter in das öffentliche 
Stromnetz einspeist, muss der Mieter zwar dulden, 
sie berechtigen aber nicht zur Mieterhöhung.

  Energetische Modernisierungen sollen für eine 
begrenzte Zeit von 3 Monaten nicht mehr zu einer 
Mietminderung führen. Ab dem 4. Monat kann eine 
Mietminderung wie bisher geltend gemacht werden, 
sofern die Baumaßnahme bis dahin nicht abgeschlos-
sen und die Nutzung der Wohnung weiter beeinträch-
tigt ist. Der vorübergehende Minderungsausschluss gilt 
nur für energetische Modernisierungen. Unberührt 
bleibt das Recht des Mieters zur Mietminderung, wenn 
die Wohnung wegen der Baumaßnahmen nicht mehr 
benutzbar ist.

  Die Kosten von Modernisierungsmaßnahmen 
können wie bisher mit jährlich maximal 11 % auf die 
Miete umgelegt werden. Energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen erhöhen diesen Prozentsatz nicht. 

Mietrechtsänderungsgesetz passiert den Bundesrat

Kosten für Erhaltungsaufwendungen, die mit 
Modernisierungen verbunden sind, berechtigen 
nicht zur Mieterhöhung. 

  Der Beginn von Modernisierungsmaßnahmen 
kann nicht mehr dadurch verzögert werden, dass 
der Mieter vorträgt, die gesetzlich vorgesehene 
Umlage von Modernisierungskosten stelle eine für 
ihn unzumutbare wirtschaftliche Härte dar. Diese 
Härtefallprüfung wird in das spätere Mieterhö-
hungsverfahren verlagert. 

  Der Härteeinwand ist künftig schriftlich und 
fristgebunden vorzubringen. Der Vermieter soll den 
Mieter in der Ankündigung aber auf Form und Frist 
hinweisen. Der Härtegrund der fehlenden wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit wird geprüft, auch der 
Abwägungsmaßstab wird nicht verschärft. Der Mieter 
soll also seinen umfassenden Schutz vor Miet- 
erhöhungen behalten und muss, wenn der Härte-
grund gegeben ist, trotz zu duldender Modernisierung 
später eine mögliche erhöhte Miete nicht zahlen.

  Die formalen Anforderungen an die Begründungs-
pflichten des Vermieters bei Modernisierungen 
werden gesenkt.  Der Vermieter kann sich etwa auf 
anerkannte Pauschalwerte berufen, um die Wärme-
leitfähigkeit alter Fenster zu beschreiben, die 
ausgetauscht werden sollen.

  In den Vorschriften über die ortsübliche Vergleichs-
miete wird gesetzlich klargestellt, dass die energetische 
Ausstattung und Beschaffenheit bei der Bildung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete zu berücksichtigen sind.
nicht durchsetzbar sein oder einen Schadensersatz
anspruch begründen.
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Vorgehen gegen das sog. Mietnomadentum: 

  Räumungssachen sind künftig vorrangig von den 
Gerichten zu bearbeiten: Denn der Vermieter oder 
Verpächter kann auch bei wirksamer Kündigung des 
Vertrags seine Leistung – nämlich die Besitzüber- 
lassung – nicht eigenmächtig zurückhalten. Deshalb 
sind Räumungsprozesse schneller als andere Zivil- 
prozesse durchzuführen. 

 Mit einer neuen Sicherungsanordnung kann der 
Mieter in Verfahren wegen Geldforderungen vom 
Gericht verpflichtet werden, für das während eines 
Gerichtsverfahrens Monat für Monat auflaufende 
Nutzungsentgelt eine Sicherheit (z. B. Bürgschaft, 
Hinterlegung von Geld) zu leisten. Befolgt der 
Mieter bei einer Räumungsklage wegen Zahlungs-
verzugs eine vom Gericht erlassene Sicherungsan-
ordnung nicht, kann der Vermieter im Wege des 

einstweiligen Rechtschutzes schneller als bislang ein 
Räumungsurteil erwirken.

  Die in der Praxis entwickelte „Berliner Räumung“ 
wird auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Hat ein 
Vermieter vor Gericht ein Räumungsurteil erstritten, 
kann der Gerichtsvollzieher die Wohnung räumen, 
ohne gleichzeitig die – oft kostenaufwendige –  
Wegschaffung und Einlagerung der Gegenstände in 
der Wohnung durchzuführen. Die Räumung kann also 
darauf beschränkt werden, den Schuldner aus dem 
Besitz der Wohnung zu setzen. Die Haftung des 
Vermieters für die vom Schuldner zurückgelassenen 
Gegenstände wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit begrenzt.

Die Änderungen treten voraussichtlich – je nach 
Verkündungstermin im Bundesgesetzblatt – Anfang 
April oder Anfang Mai 2013 in Kraft.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in einer Ent-
scheidung mit dem Umfang der Haftung des Erben 
für Forderungen aus dem – mit dem Tod des Mieters 
auf den Erben übergegangenen – Mietverhältnis  
beschäftigt. 

Folgender Sachverhalt lag den Richtern zur Entschei-
dung vor: Der Vater des Erben war Mieter einer Woh-
nung. Er starb am 08.10.2008. Der Vermieter machte 
gegen den Erben Ansprüche aus dem zum 31.01.2009 
beendeten Mietverhältnis geltend und verlangt Zahlung 
der Miete für die Monate November 2008 bis Januar 
2009 sowie Schadensersatz wegen unvollständiger 
Räumung, nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen 
und Beschädigung der Mietsache.

Treten beim Tod des Mieters keine Personen (z. B. 
Ehepartner oder mit im Haushalt lebende Kinder) in 
das Mietverhältnis ein oder wird es nicht mit ihnen 
fortgesetzt, so wird es mit dem Erben fortgesetzt. In 
diesem Fall ist sowohl der Erbe als auch der Vermieter 
berechtigt, das Mietverhältnis innerhalb eines  
Monats außerordentlich mit der gesetzlichen Frist zu 

Haftung des Erben für Forderungen aus dem Mietverhältnis 

kündigen, nachdem sie vom Tod des Mieters und 
davon Kenntnis erlangt haben, dass ein Eintritt in 
das Mietverhältnis oder dessen Fortsetzung nicht  
erfolgt sind. 

Vor diesem Hintergrund kam der BGH zu dem  
Entschluss, dass jedenfalls dann, wenn das Mietver-
hältnis innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist  
beendet wird, auch die nach dem Tod des Mieters 
fällig werdenden Forderungen aus dem Mietverhält-
nis reine Nachlassverbindlichkeiten sind – mit der 
Folge, dass der Erbe die Haftung auf den Nachlass  
beschränken kann und nicht daneben mit seinem  
Eigenvermögen haftet. Die gesetzlichen Regelungen 
zur Fortsetzung des Mietverhältnisses mit dem 
Erben begründet keine persönliche Haftung 
des Erben. Weder aus dem Wortlaut noch aus der 
systematischen Stellung der Vorschrift lässt sich ent-
nehmen, dass dem Erben im Hinblick auf das Wohn-
raummietverhältnis des Erblassers eine mit einer  
persönlichen Haftung verbundene Sonderstellung 
zugewiesen sein soll. 

Der Verkauf von Produkten, ob gebraucht oder 
neu, findet häufig über Online-Plattformen wie bei-
spielsweise Ebay statt. Dabei muss der Verkäufer für 
den Zustand der Ware garantieren, auch wenn die 
Beschreibung die Ergänzung „ohne Gewährlei-
stung“ enthält. 

Entspricht die Ware jedoch nicht der Artikelbe-
schreibung bzw. fehlt es an den zugesicherten Pro-
dukteigenschaften, kann der Käufer nicht die sofor-
tige Rückabwicklung des Kaufvertrages verlangen, 

Gewährleistung bei Verkauf über  
Online-Plattformen, z. B. Ebay

sondern der Verkäufer hat zunächst das Recht zur 
Nachbesserung. Der Verkäufer muss erst dann die 
Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurückneh-
men, wenn er diese nicht reparieren kann oder will.
Wird beispielsweise, wie in einem vom Bundesge-
richtshof entschiedenen Fall, ein Kajütboot vom 
Verkäufer als „schönes Wanderboot“, mit dem man 
„längere Entdeckungstouren“ machen kann, ange-
priesen, muss es auch seetauglich sein. In dem Fall 
aus der Praxis war das Boot jedoch vom Pilz befal-
len und damit nicht mehr seetauglich.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 
24.01.2013 dem Kunden eines Telekommunikations-
unternehmens Schadensersatz für den mehrwöchigen 
Ausfall seines DSL-Anschlusses zuerkannt.

In dem Fall aus der Praxis konnte der Kunde infolge 
eines Fehlers des Telekommunikationsunternehmens 
bei einer Tarifumstellung seinen DSL-Internetanschluss 
in der Zeit vom 15.12.2008 bis zum 16.02.2009 nicht 
nutzen. Über diesen Anschluss wickelte er auch seinen 
Telefon- und Telefaxverkehr ab. Neben Mehrkosten, 
die infolge des Wechsels zu einem anderen Anbieter 
und für die Nutzung eines Mobiltelefons anfielen, 
verlangt der Kunde Schadensersatz für den Fortfall der 
Möglichkeit, seinen DSL-Anschluss während des 
genannten Zeitraums für die Festnetztelefonie sowie 
für den Telefax- und Internetverkehr zu nutzen. 

Nach der Rechtsprechung des BGH muss der Ersatz für 
den Ausfall der Nutzungsmöglichkeit eines Wirtschafts-
guts grundsätzlich Fällen vorbehalten bleiben, in denen 
sich die Funktionsstörung typischerweise als solche auf 
die materiale Grundlage der Lebenshaltung signifikant 
auswirkt. 

In Anwendung dieses Maßstabs haben die Richter des 
BGH einen Schadensersatzanspruch wegen des Ausfalls 
des Telefaxes verneint. Dieses vermittelt lediglich die 
Möglichkeit, Texte oder Abbildungen bequemer und 

Schadensersatz für den Ausfall eines Internetanschlusses

schneller als auf dem herkömmlichen Postweg zu 
versenden. Der Fortfall des Telefaxes wirkt sich 
zumindest in dem hier in Rede stehenden privaten 
Bereich nicht signifikant aus, zumal diese Art der 
Telekommunikation zunehmend durch die Ver- 
sendung von E-Mails verdrängt wird. 

Im Ergebnis hat der BGH einen Schadensersatzan-
spruch auch für den Ausfall des Festnetztelefons 
abgelehnt. Allerdings stellt die Nutzungsmöglichkeit 
des Telefons ein Wirtschaftsgut dar, dessen ständige 
Verfügbarkeit für die Lebensgestaltung von zentraler 
Wichtigkeit ist. Die Ersatzpflicht des Schädigers für die 
entgangene Möglichkeit, Nutzungsvorteile aus einem 
Wirtschaftsgut zu ziehen, entfällt jedoch, wenn dem 
Geschädigten ein gleichwertiger Ersatz zur Verfügung 
steht und ihm der hierfür anfallende Mehraufwand 
ersetzt wird. Dies war vorliegend der Fall, weil der 
Kunde im maßgeblichen Zeitraum ein Mobiltelefon 
nutzte.  
 
Demgegenüber hat der BGH dem Kunden dem Grunde 
nach Schadensersatz für den Fortfall der Möglichkeit 
zuerkannt, seinen Internetzugang für weitere Zwecke 
als für den Telefon- und Telefaxverkehr zu nutzen. Die 
Nutzbarkeit des Internets ist ein Wirtschaftsgut, dessen 
ständige Verfügbarkeit seit längerer Zeit auch im 
privaten Bereich für die Lebenshaltung typischerweise 
von zentraler Bedeutung ist.



Ausgabe 01 / 2013seite 11

aktuell
Recht

www.conscienta.de/newsletter

Wer für ein Produkt mit einer gesundheitsfördernden 
Wirkung wirbt, muss diese hinreichend wissenschaft-
lich belegen können. Kann der Werbende diese 
Nachweise nicht erbringen, ist eine entsprechende 
Werbung zur Täuschung der Verbraucher geeignet 
und damit irreführend. Dies hat das Oberlandesgericht 
Koblenz (OLG) mit Urteil vom 10.01.2013 entschieden. 

In dem Fall hatte ein Warenhaus in einem Prospekt 
für Fitnesssandalen geworben. Darin hatte es u. a. 
formuliert, die Sandale „kann helfen, Cellulite 
vorzubeugen“, „kann helfen, die Muskulatur zu 
kräftigen“, „unterstützt eine gute Haltung“ und 
die „runde Sohlenform unterstützt die natürliche 
Rollbewegung des Fußes“. Zudem wurde in einer 
Abbildung eine erhöhte Muskelaktivität der Beine 
um bis zu 20 % im unteren Bereich, bis zu 13 % 
im mittleren Bereich und bis zu 30 % im oberen 
Bereich behauptet. Die Richter des OLG hatten nun 
zu entscheiden, ob mit dieser Aussage geworben 
werden darf.

Das Gutachten eines Sachverständigen hatte ergeben, 
dass die in der Werbung aufgeführten Effekte wissen-
schaftlich nicht belegt sind. Das OLG beurteilte die 
Werbung als irreführend. Das Warenhaus wurde 
daher verpflichtet, die entsprechende Werbung zu 
unterlassen. Es sei nicht wissenschaftlich erwiesen, 
dass das Tragen der Sandalen die behaupteten Effekte 
zeige. Wer mit gesundheitlichen Wirkungen von 
Produkten werbe, müsse besonders strenge Anforde-
rungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit 
der Aussagen erfüllen. Wenn aber eine gesundheits-
fördernde Wirkung nicht hinreichend wissenschaftlich 
belegt werden könne, sei die Werbung zur Täuschung 
der Verbraucher geeignet und damit irreführend.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 06.02.2013 
in einer Entscheidung mit der Frage zu befassen, ob 
sich der Käufer eines Neuwagens noch auf die  
fehlende Fabrikneuheit des Fahrzeugs berufen kann, 
wenn er die Abnahme des an Lackierung und Karos-
serie beschädigten Fahrzeugs nicht generell abgelehnt, 
sondern zunächst eine Beseitigung der Schäden ver-
langt hat und diese anschließend nur unzureichend 
gelungen ist. 

Im entschiedenen Fall bestellte ein Käufer bei einem 
Autohändler einen Neuwagen zum Preis von 39.000 €. 
Bei Auslieferung verweigerte er die Annahme des  
Fahrzeugs wegen Schäden an der Lackierung und der  
Karosserie und verlangte Nachbesserung. Gestützt auf 
ein Sachverständigengutachten, das die daraufhin vor-
genommene Nachbesserung für nicht ordnungsgemäß 
erachtet hatte, lehnte er eine Übernahme des Fahrzeugs 
erneut ab und trat vom Vertrag zurück. Der Käufer nahm 
den Händler auf Rückzahlung der geleisteten Anzahlung, 
Freistellung von den zur Finanzierung eingegangenen 
Darlehensverbindlichkeiten sowie Ersatz von Sach- 
verständigenkosten in Anspruch.

Der BGH stellte in dem Urteil fest, dass der Käufer eines 
Neuwagens grundsätzlich erwarten kann, dass die von 
ihm verlangte Nachbesserung technisch den Zustand 
herbeiführt, der dem werksseitigen Auslieferungsstandard 
entspricht. Verlangt der Käufer eines Neuwagens die 
Beseitigung von Mängeln, verzichtet er damit nicht auf 
die mit der Neuwagenbestellung vereinbarte Beschaf-
fenheit einer Fabrikneuheit des Fahrzeugs. 

Wird durch die Nachbesserungsarbeiten ein 
Fahrzeugzustand, wie er normalerweise bei  
einer werksseitigen Auslieferung besteht, nicht 
erreicht, kann der Käufer vom Vertrag zurück-
treten. Der als Beschaffenheit vereinbarte fabrikneue 
Zustand des Fahrzeugs ist ein maßgeblicher Gesichts-
punkt bei der Kaufentscheidung und spielt auch wirt-
schaftlich eine Rolle, da Fahrzeuge, die nicht mehr als 
fabrikneu gelten, mit deutlichen Preisabschlägen  
gehandelt werden.

Keine Werbung mit  
irreführenden Aussagen

Nachbesserungs- 
verlangen beim Kauf 
eines Neuwagens 
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Die Fluggäste eines Flugs mit Anschlussflügen müs-
sen entschädigt werden, wenn ihr Flug am Endziel 
mit einer Verspätung von 3 Stunden oder mehr an-
kommt. Die Tatsache, dass die ursprüngliche Verspä-
tung des Flugs die vom Unionsrecht festgelegten 
Grenzen (3 Stunden) nicht überschritten hat, wirkt 
sich nicht auf den Ausgleichsanspruch aus. Das ent-
schieden die Richter des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) in ihrem Urteil vom 26.02.2013.

Die Verordnung über Ausgleichs- und Unterstützungs-
leistungen für Fluggäste gewährt ihnen grundsätzlich 
Unterstützung während der Verzögerung ihres Flugs. 
Der EuGH hatte in einem früheren Urteil vom 
19.11.2009 bereits entschieden, dass auch Fluggäste, 
deren Flug sich verspätet hat, Ausgleichszahlungen er-
halten können – auch wenn dieser Anspruch von der 
Verordnung nur im Fall der Annullierung von Flügen 
ausdrücklich gewährt wird –, sofern sie ihr Endziel 3 
Stunden oder mehr nach der planmäßigen Ankunft 
erreichen. Eine solche pauschale Ausgleichszahlung, 
die in Abhängigkeit von der Entfernung des Flugs  
zwischen 250 € und 600 € beträgt, wird anhand des 
letzten Zielorts bestimmt, an dem der Fluggast später 
als zur planmäßigen Ankunftszeit ankommt.

In dem am 26.02.2013 entschiedenen Fall verfügte 
ein Fluggast über eine Buchung für einen Flug von 
Bremen (Deutschland) über Paris (Frankreich) und 
São Paulo (Brasilien) nach Asunción (Paraguay). Der 
Flug von Bremen nach Paris hatte von Beginn an 
Verspätung und startete fast 2,5 Stunden später. 
Folglich verpasste der Fluggast seinen Anschlussflug 

Flug mit Anschlussflügen – Ausgleichsanspruch bei  
verspäteter Ankunft 

von Paris nach São Paulo und wurde auf einen spä-
teren Flug mit demselben Zielort umgebucht. Auf-
grund der verspäteten Ankunft in São Paulo verpasste 
der Flugpassagier den ursprünglich geplanten  
Anschlussflug nach Asunción und kam dort erst mit einer 
Verspätung von 11 Stunden gegenüber der ursprünglich 
geplanten Ankunftszeit an.

In dem Urteil weist der EuGH zunächst darauf hin, 
dass Gegenstand der Verordnung die Gewährung 
von Mindestrechten für Fluggäste ist, die mit 3 ver-
schiedenen Situationen konfrontiert sind: der Nicht-
beförderung gegen ihren Willen, der Annullierung 
des Flugs und schließlich der Verspätung des Flugs.

Sodann verweist der Gerichtshof auf seine  
Rechtsprechung, wonach Fluggäste von verzögerten  
Flügen, die eine große Verspätung erleiden – d. h. 
eine Verspätung von 3 Stunden oder mehr –, ebenso 
wie Fluggäste, deren ursprünglicher Flug annulliert  
wurde und denen das Luftfahrtunternehmen keine  
anderweitige Beförderung anbieten kann, einen 
Ausgleichsanspruch haben, da sie in ähnlicher Weise 
einen irreversiblen Zeitverlust und somit Unannehm-
lichkeiten erleiden. 

Da diese Unannehmlichkeiten im Fall verspäteter  
Flüge bei der Ankunft am Endziel eintreten, muss 
das Vorliegen einer Verspätung anhand der plan- 
mäßigen Ankunftszeit am Endziel, also am Zielort 
des letzten Flugs, beurteilt werden.



Ausgabe 01 / 2013seite 13

aktuell
Recht

www.conscienta.de/newsletter

Wer bei dem Verkauf eines Hauses den Umfang eines 
bestehenden Mangels nicht vollständig und korrekt 
beschreibt, kann trotz eines Gewährleistungsaus-
schlusses wegen Arglist auf Schadensersatz haften. 
Wenn der Verkäufer nach gravierenden Schäden 
durch Marderfraß sein Dach nur teilsaniert und fortbe-
stehende Schäden in anderen Bereichen des Daches 
für möglich hält, muss er dies dem Käufer gegenüber 
offenbaren. Sonst kann dieser die Sanierungskosten 
vom Verkäufer ersetzt verlangen. 

In einem Fall aus der Praxis hatte der Käufer ein mit 
einem Wohnhaus bebautes Grundstück erworben. Im 
Kaufvertrag wurde die Gewährleistung ausgeschlossen. 
Die Verkäufer erklärten, ihnen seien keine versteckten 
Mängel bekannt. Einige Monate später stellte der Käufer 
fest, dass im Bereich der Speicherdecke die vorhandene 
Dämmung großflächig durch Marderfraß zerstört und 
mit Marderkot versetzt war. Der Käufer nahm daraufhin 
die Vorbesitzer auf Schadensersatz in Höhe von knapp 
25.000 € in Anspruch und warf ihnen vor, den gravie-
renden Mangel arglistig verschwiegen zu haben. Diese 
erwiderten, sie hätten im Jahr 2004 die Dachisolierung 
teilerneuert und seien davon ausgegangen, damit sämt-
liche marderbedingten Schäden beseitigt zu haben.

Verschweigen eines Mangels beim Hausverkauf

Das Oberlandesgericht Koblenz stellte in seiner Ent-
scheidung vom 15.01.2013 unter Einbeziehung des 
Sachverständigengutachtens fest, dass beim Kauf des 
Hauses die Dachisolierung durch Marderbefall weitge-
hend zerstört gewesen sei. Bei der Teilsanierung hät-
ten es die Verkäufer mindestens für möglich gehalten 
und in Kauf genommen, dass auch das restliche Dach 
befallen sei. Aufgrund der Vorgeschichte und wegen 
des gravierenden Umfangs der Schäden sei diese 
Möglichkeit naheliegend gewesen. Denn der Marder 
hatte sich etwa ein Jahr im Dachbereich aufgehalten 
und nach Wahrnehmung der Verkäufer einen unvor-
stellbaren Lärm verursacht. Nach Teilöffnung des 
Daches hätten sie zwingend zu dem Schluss kommen 
müssen, dass der Marder die Dachdämmung nicht nur 
in Teilbereichen, sondern umfangreich zerstört hatte.

Dies hätten sie bei Abschluss des Vertrages dem  
Hauserwerber mitteilen müssen, um diesem die  
Möglichkeit zu eröffnen, den Schadensumfang näher 
zu untersuchen und den beabsichtigten Vertrags-
schluss nochmals zu überdenken. Das Verschweigen 
dieser Umstände führe zur Haftung der Verkäufer  
wegen Arglist und verdränge damit auch den Gewähr- 
leistungsausschluss im Kaufvertrag.

Ein Käufer kann vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn 
der gekaufte Neuwagen auch unter Testbedingungen 
über 10 % mehr Kraftstoff verbraucht als im Verkaufs-
prospekt angegeben. Das haben die Richter des Ober-
landesgerichts Hamm am 07.02.2013 entschieden.

Er sei zum Rücktritt berechtigt, weil dem Fahrzeug eine 
Beschaffenheit fehle, die er nach dem Verkaufsprospekt 
habe erwarten dürfen. Der Käufer müsse zwar wissen, 
dass die tatsächlichen Verbrauchswerte von vielen  

Rücktritt vom Kaufvertrag wegen  
zu viel Kraftstoffverbrauch

Einflüssen und der individuellen Fahrweise abhingen und 
nicht mit Prospektangaben gleichzusetzen seien. Er kön-
ne aber erwarten, dass die im Prospekt angegebenen 
Werte unter Testbedingungen reproduzierbar seien.

Von dem vom Autohändler zurückzuzahlenden Kauf-
preis ist allerdings ein Abzug zu machen, den der Käufer 
als Entschädigung für die bisherige Fahrzeugnutzung zu 
leisten habe.
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Gemäß dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
kann der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber während 
der Elternzeit eine Verringerung der Arbeitszeit und 
ihre Ausgestaltung beantragen. Für den Anspruch 
auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende 
Voraussetzungen:  
 
  Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der 

Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel 
mehr als 15 Arbeitnehmer,

  das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder 
Unternehmen besteht ohne Unterbrechung länger 
als 6 Monate,

  die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit 
soll für mindestens 2 Monate auf einen Umfang zwischen 
15 und 30 Wochenstunden verringert werden,

  dem Anspruch stehen keine dringenden betrieb-
lichen Gründe entgegen und der Anspruch wurde 
dem Arbeitgeber 7 Wochen vor Beginn der Tätigkeit 
schriftlich mitgeteilt. 
 
Über den Antrag sollen sich die Arbeitsvertragspar-
teien dann innerhalb von 4 Wochen einigen. Ist 
eine einvernehmliche Regelung nicht möglich, kann 
der Arbeitnehmer während der Gesamtdauer der  
Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner Arbeits-
zeit beanspruchen. 

	Anspruch auf zweimalige Verringerung der  
Arbeitszeit während der Elternzeit 

In einem Fall aus der Praxis war eine Arbeitnehmerin 
seit 2006 in Vollzeit beschäftigt. Sie brachte am 
05.06.2008 ein Kind zur Welt und nahm zunächst für 
die Dauer von 2 Jahren bis zum 04.06.2010 Elternzeit 
in Anspruch. Am 03.12.2008 vereinbarten die Parteien 
die Verringerung der Arbeitszeit für den Zeitraum vom 
01.01.2009 bis zum 31.05.2009 auf wöchentlich 15 
Stunden und für die Zeit vom 01.06.2009 bis zum Ende 
der Elternzeit am 04.06.2010 auf wöchentlich 20  
Stunden. 

Mit Schreiben vom 07.04.2010 nahm die Arbeit-
nehmerin ab dem 05.06.2010 bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres ihres Kindes erneut Eltern-
zeit in Anspruch und beantragte gleichzeitig, wie 
bisher 20 Stunden wöchentlich zu arbeiten. Der  
Arbeitgeber lehnte dies ab, da die Arbeitszeit  
bereits zweimal verringert wurde.

Die Richter des Bundesarbeitsgerichts entschieden 
jedoch, dass einvernehmliche Elternteilzeit- 
regelungen nicht auf den Anspruch auf zwei- 
malige Verringerung der Arbeitszeit anzu-
rechnen sind.
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Altersgrenzen in Betriebsvereinbarungen, nach de-
nen das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Kalender-
monats endet, in dem der Arbeitnehmer die Regel-
altersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung 
erreicht, sind wirksam. 

In einem vom Bundesarbeitsgericht am 05.03.2013 
entschiedenen Fall war ein im Jahr 1942 geborener 
Arbeitnehmer seit 1980 in einem Unternehmen be-
schäftigt. Nach der von beiden Parteien unterzeich-
neten „Einstellungsmitteilung“ war das Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine beim 
Unternehmen bestehende Gesamtbetriebsvereinba-
rung aus dem Jahr 1976 sah die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit Erreichen des 65. Lebens-
jahres vor. Dieses vollendete der Arbeitnehmer im 
August 2007. Der Arbeitnehmer klagte nun gegen 
die Beendigung seines Arbeitsverhältnisses.

	Altersgrenzen in Betriebsvereinbarungen 

Die Bundesrichter kamen zu dem Entschluss, dass 
Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber in einer 
freiwilligen Gesamtbetriebsvereinbarung eine 
Altersgrenze für die Beendigung von Arbeits-
verhältnissen regeln können. Die Grundsätze 
von Recht und Billigkeit sind gewahrt, wenn die  
Altersgrenze an den Zeitpunkt anknüpft, zu dem 
der Arbeitnehmer die Regelaltersrente aus der  
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen kann. Eine  
solche Regelung verstößt nicht gegen das Verbot 
der Altersdiskriminierung. Die Vereinbarung eines 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses ist auch keine die  
Altersgrenzenregelung der Gesamtbetriebsverein- 
barung verdrängende einzelvertragliche Abmachung. 


